Jacob Rinck:

Der Menschenrechtsschutz im System der Vereinten Nationen in drei Minuten

Geschichte der Menschenrechte im System der VN:
· Bei der Gründung der Vereinten Nationen 1945 scheitert die Aufnahme von konkreten Menschenrechten in die Charta der VN v.a. am Widerstand von Russen und Briten. Problem: der Umgang des Staates mit seinen Bürgern gehört zu Kern des nationalstaatlichen Souveränitätsanspruches. Grundwiderspruch zw. Souveränität und kollektivem Regelungsanspruch.

· Der Wirtschafts- und Sozialrat beauftragte die UN-Menschenrechtskommission mit dem Entwurf der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Zur Entschärfung des Grundwiderspruchs wurde mehrstufig vorgegangen. Zunächst erfolgte die Zusammenstellung eines universal akzeptablen Bestandes an Menschenrechten (AEMR, Resolution der Generalversammlung ohne rechtlich bindende Wirkung für die Mitgliedsstaaten) und erst im zweiten Schritt die rechtliche Verpflichtung auf die Menschenrechte durch die Unterzeichnung eines völkerrechtlichen Vertrages.

· Ausarbeitung zweier Pakte vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden bipolaren Weltordnung: Pakt über bürgerliche und politische Rechte (ICCPR) + Zusatzprotokoll für ein Individualbeschwerdeverfahren und Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (ICESCR). Kurz: Zivilpakt und Sozialpakt. Annahme durch Resolution 1966. Inkrafttreten erst nach Beitritt des jeweils 35. Staates im Jahr 1976.
· Staaten sind grundsätzlich nur zu dem verpflichtet, was sie in internationalen Verträgen unterzeichnet haben.
Menschenrechtsgenerationen:

1. Schutzrechte - Liberale Schutzrechte des Individuums gegenüber dem Staat (auf Leben, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, etc.)

2. Leistungsrechte - Individuelle Anspruchs- und Teilhaberechte im sozialen und wirtschaftlichen Bereich

3. Kollektivrechte (auf Entwicklung, eine intakte Umwelt, Frieden)

Einteilung der Rechte (bzw. Verpflichtungen des Staates):

1. Respektierungspflicht: der Staat darf das Recht nicht selbst verletzen

2. Schutzpflicht: Schutz der Rechte vor Verletzungen von Seiten Dritter

3. Gewährleistungspflicht: 

Gegen: Positive und Negative Rechte

Struktur und Inhalt der beiden Pakte:

Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte

Aufbau:

· Präambel, 

· Staatenpflichten bezüglich der Rechte (Art. 1-5), 

· Katalog der wirtschaftlichen und sozialen Rechte (Art. 6-15),

· Kontrollorgane und –methoden (Art. 16-25)

· Formalien (Art. 26-31)

Staatenpflichten:

1. Fortschreitende Erfüllung

2. Unmittelbare Pflichten nach GC No. 3

a. Nichtdiskriminierung

b. „Maßnahmen“ um auf die Erfüllung der Rechte hinzuwirken müssen innerhalb einer „vernünftigen Zeitspanne“ ergriffen werden

c. „unter Ausschöpfung all seiner Möglichkeiten“ beinhaltet mehr als nur eine entsprechende Gesetzgebung

d. regressive Maßnahmen müssen speziell gerechtfertigt werden

e. Verpflichtung zur Garantie von Kerninhalten unter verschärfter Rechtfertigungspflicht

f. Die Verpflichtung zur Überwachung von Fortschritten unterliegt nicht dem Vorbehalt des finanziell Möglichen

3. Unmittelbare Pflichten in Bezug auf einzelne Rechte

a. Recht auf Nahrung (respektieren, schützen, gewährleisten)

b. Recht auf Bildung 

4. Extraterritoriale Staatenpflichten?

a. Externe Staatenpflichten – Respektierungspflicht (eigene Politikmaßnahmen), Schutzpflicht (z.B. in Deutschland ansässige Unternehmen), Gewährleistungspflicht (internationale Hilfe)

b. Internationale Staatenpflichten - Verhandlung internationaler Abkommen, Verhalten in internationalen Organisationen

Kontrollmechanismen:

1. Ausschuss für Wirtschaftliche, Soziale und Kulturelle Menschenrechte CESCR

a. Nicht im Pakt vorgesehen, Kontrolle obliegt eigentlich dem ECOSOC, das CESCR stellt somit ein „charta-basiertes Nebenorgan“ dar

b. Die Mitglieder werden von allen 54 Mitgliedsstaaten des ECOSOC gewählt

c. Zwei jeweils dreiwöchige Sitzungsperioden im Jahr

2. Staatenberichte Art. 16:

a. Alle fünf Jahre

b. Ausschuss kann „Schattenberichte“ hinzuziehen

c. Abschließende Bemerkungen 

d. Allgemeine Kommentare zur konkretisierenden Interpretation einzelner Bestimmungen des Paktes – allerdings keine rechtliche Verbindlichkeit

3. Individualbeschwerde: bislang nicht vorgesehen

Der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte

Ratifizierungen: 152 Staaten, 1. FP zur Individualbeschwerde 104 Staaten, 2. FP zur Abschaffung der Todesstrafe 50 Staaten

Rechte:

1. Schutz der Individualsphäre

a. Art. 6 Recht auf Leben

b. Art. 7 Folterverbot ohne Einschränkungen

c. Art 8 Sklavereiverbot

d. Art. 9 Habeas-Corpus Rechte 

e. Art. 10 Regeln für den Freiheitsentzug

f. Art. 11 Schuldturm

g. Art. 13 Abschiebungen

h. Art. 23 Schutz der Familie

i. Art. 24 Schutz der Kinder

2. Justizgrundrechte

a. Art. 14 allgemeine Justizgrundrechte

b. Art. 15 keine Strafe ohne Gesetz

c. Art. 16 universelle Rechtsfähigkeit

d. Art. 26 Diskriminierungsverbot

3. Schutz der gesellschaftlichen Stellung des Individuums

a. Art. 12 Freizügigkeit

b. Art. 17 Schutz des Privatlebens

c. Art. 18 Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit

d. Art. 19 Meinungsfreiheit

e. Art. 20 Einschränkung derselbigen (Kriegspropaganda, Volksverhetzung)

f. Art. 27 Minderheitenrecht

4. Politische Mitwirkungsrechte

a. Art. 21 Versammlungsfreiheit

b. Art. 22 Recht auf politische und gewerkschaftliche Vereinigung

c. Art. 25 Beteiligungsanspruch für öffentliche Angelegenheiten

Staatenpflichten aus Art. 2:

· Handlungsverbot

· Handlungsgebot (Verletzungen von Seiten Dritter)

· Inkorporation ins nationale Recht

· Verpflichtung gegenüber allen Personen die sich 1. auf dem Staatsgebiet, 2. in der Hoheitsgewalt befinden

Kontrollmechanismen:

1. Der Menschenrechtsausschuss, Art. 28:

a. 18 unabhängige Experten, auf vier Jahre von den Vertragsstaaten gewählt

b. tagt dreimal jährlich für drei bis vier Wochen

c. selbstgewählte Verhaltensregel: kein Mitglied darf an Untersuchungen des eigenen Staates mitwirken

2. Staatenberichtsverfahren, Art 40:

a. Mitgliedsstaaten müssen alle drei bis fünf Jahre einen Bericht vorlegen

b. Einbeziehung von „Schattenberichten“

c. „concluding observations“

d. follow-up- Verfahren: nach einem Rückbericht wird der nächste Termin festgelegt

3. Staatenbeschwerde Art., 41:

a. Mitgliedsstaat muss sich ausdrücklich einverstanden erklären

4. Individualbeschwerde, Fakultativprotokoll 1:

a. Verletztes Recht muss im Pakt geschützt sein

b. Der innerstaatliche Rechtsweg muss ausgeschöpft sein

